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• Art. 26 BEKJ regelt eine zentrale und praxisrelevante Frage.

• RK-N und RK-S haben das erkannt.

• Die aktuelle Fassung (Fahne für Herbstsession SR) ist zwar besser als 
die Vorlage des BR, aber leider noch nicht praxistauglich.

• Ad hoc Arbeitsgruppe auf Iusbubble:
1. Alternativ-Vorschlag inkl. Abgrenzung zur Wiederherstellung von Fristen und
2. Sub-Alternativ-Vorschlag zur Fassung RK-S
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Aktuelle Fassung Art. 26 BEKJ (Fahne Herbstsession SR 2024):
• Fristberechnung gemäss aktuellem Abs. 1 und Abs. 2 ist nicht 

praktikabel.
• Erfordernis Glaubhaftmachung der Nichterreichbarkeit bei jeder 

elektronischen Nachreichung führt zu enormem Aufwand auf Seiten 
Advokatur und Gerichte (Abs. 3).

• Bevorzugung der Papierform (ohne Glaubhaftmachung 
Nichterreichbarkeit) unterläuft das Ziel der Digitalisierung und führt zu 
Mehraufwand (Abs. 4).
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https://www.kettiger.ch/fileadmin/user_uploa
d/Dokumente/Downloads/Kettiger_Jusletter_
240624_Wenn-beim-elektronischen_R.pdf
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Alternativ-Vorschlag inkl. Abgrenzung zur 
Wiederherstellung von Fristen 
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Art. 26 BEKJ: Alternativ-Vorschlag der ad hoc Arbeitsgruppe
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Falls Alternativ-Vorschlag der ad hoc Arbeitsgruppe nicht umsetzbar:
• Art. 26 BEKJ soweit als möglich gerichts- und anwaltsfreundlich 

ausgestalten
• Hauptziel:

• innert der gesetzten Frist,
• Dokumente (Dateien) oder Nachweis der Existenz der Dokumente (Dateien),
• elektronisch oder in Papierform einreichen,
• auch wenn die Plattform selbst nicht erreichbar ist.

•  Sub-Alternativvorschlag der ad hoc Arbeitsgruppe
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Art. 26 BEKJ: Sub-Alternativ-Vorschlag zur Fassung der RK-S
5 Die Nichterreichbarkeit einer Plattform muss nicht glaubhaft gemacht werden und die 
Frist gilt in jedem Fall als gewahrt, sofern die betroffenen Benutzerinnen oder 
Benutzer vor Fristablauf in Papierform die Eingabe oder den Beweis der Existenz 
der einzureichenden Dokumente bei der zuständigen Behörde einreichen oder zu 
deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen 
oder konsularischen Vertretung übergeben oder in elektronischer Form die Eingabe 
auf einem der vom Bundesrat bestimmten alternativen Übermittlungswege 
einsenden. Die Übermittlung auf die Plattform ist innert einer von der 
verfahrensleitenden Behörde angesetzten angemessenen Frist nachzuholen.
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